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RS OGH 1954/7/13 4Ob118/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1954

Norm

ABGB §1162 IAc

Rechtssatz

Erhebliche Eheverletzung verlieren den Charakter eines Entlassungsgrundes, wenn die Umstände des Falles die

Beleidigung als noch entschuldbar erscheinen lassen. Der Dienstgeber kann die Dienstnehmer, der nach außenhin für

die Ausführung eines Auftrages verantwortlich ist, nicht wegen P:ichtverletzung entlassen, für die gemäß den internen

Verhältnissen ein anderer Dienstnehmer haftbar ist.
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